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Hilf helfen!

Aufruf zur Rotkreuz-Sammlung

Unsere Welt braucht mehr menschliche Zuwendung

und Hilfe. Kriegselend, Flüchtlingsnot,
Katastrophenfolgen, aber auch Krankheit und
ungezählte Leiden erinnern uns an unsere
Verpflichtung, schwere Lasten mittragen zu helfen.

dieses Jahr sein 125jähriges Bestehen feiert,
erhält vom Umsatz der Kartenzahlungen und von
der Jahresgebühr je einen Anteil. Diese Mittel
bringt die Bank Finalba Visa Center als Sponsorin

des SRK auf, das damit wirksame humanitä¬

re Hilfe an Bedürftige im In- und Ausland leisten
kann. Um einen grösstmöglichen Nutzen
zugunsten des SRK zu erzielen, entschied man sich
für die Zusammenarbeit mit Visa, der weltweit
meistakzeptierten Kreditkarte. Die persönliche,
mit PIN-Code ausgestattete SRK/Visa-Karte ist
universell einsetzbar und unter anderem auch
mit der juristischen-medizinischen Notrufzentrale

«Touristophon» und einer Reiseunfall-Ver-
sicherung verbunden. Die Karte ist ab sofort bei
Bank Finalba Visa Center, Postfach, 8152 Glatt-
brugg/ZH, erhältlich.

Neu bei Pro Senectute Schweiz:

Bericht über gesetzliche Grundlagen für das Heimwesen
der Kantone

Dabei sind engagierte und umsichtig vorbereitete
Einsätze nötig, wie sie vom Schweizerischen

Roten Kreuz - oft in Zusammenarbeit mit anderen

Hilfswerken - geleistet werden. Dabei kommen

Fachkompetenz und Erfahrung ebenso

zum Tragen wie eine dauernde Einsatzbereitschaft.

Was ist schöner, als möglichst viele Menschen in
diese Hilfskette einzubeziehen? Jeder sollte
deshalb dazu beitragen, damit humanitäre Hilfe
wirksam vermittelt werden kann. Dabei bedarf
das SRK nicht nur der zahlreichen Freiwilligen,
die mitanpacken wollen, sondern auch der
Unterstützung durch Spender. Hilf helfen - die
Unterstützung des Helfers ist für die Tragfähigkeit
langfristig wirksamer Programme von existen-
zieller Bedeutung.

Gestützt auf die Grundsätze und eine grosse
Tradition - das SRK feiert dieses Jahr sein
125jähriges Bestehen - ist unsere nationale
Rotkreuzgesellschaft in der Lage, dort für bessere,
menschliche Verhältnisse zu sorgen, wo die Not
am stärksten und die Hilfe am nötigsten ist.

Ich rufe alle Mitbürgerinnen und Mitbürger auf,
ein Zeichen der Solidarität zu setzen und das
SRK 125 Jahre nach seiner Gründung zu
unterstützen. Auf diese Weise können wir alle im In-
und Ausland den Bedürftigen helfen.

Flavio Cotti, Bundespräsident

Rotkreuzhilfe via Kreditkarte

(srk) Gezielte Wirkung zugunsten des Schweizerischen

Roten Kreuzes (SRK) durch die
neugeschaffene SRK/Visa-Karte: Das Hilfswerk, das

Das Zentralsekretariat von Pro Senectute
Schweiz legt eine zweite, überarbeitete Ausgabe
«Bericht über den Stand der Aufsicht/Kontrolle
über die Alters- und Pflegeheime sowie das
Beschwerderecht für Heimbewohner in den Kantonen»

vor. Anhand eines einheitlichen Rasters
wird darin die aktuelle Situation der gesetzlichen

Grundlagen in den einzelnen Kantonen
übersichtlich dargestellt.

Der Vergleich mit dem Jahr 1985 (erste Ausgabe)
zeigt, dass namhafte Verbesserungen eingetreten

sind: So besitzen nur noch drei (sechs) Kantone

keinerlei gesetzliche Grundlagen für
öffentlich-rechtliche oder private Alters- und
Pflegeheime. Eine gesetzliche Bewilligungspflicht
für Alters- und Pflegeheime besteht nun in 17

Kantonen (13) und beim Beschwerderecht für
Heimbewohner gibt es jetzt in vier Kantonen (2)
gesetzliche Grundlagen.

Ergänzt wird der Bericht durch einen Grobraster
(Checkliste) und Anregungen für kantonale
Gesetzgeber, die insbesondere auch Denkanstösse
zum Beschwerde- und Mitbestimmungsrecht
enthalten. Eine tabellarische Übersicht fasst die
wichtigsten Ergebnisse des Berichtes zusammen.

Der Bericht kann zum Preis von Fr. 15 - (+
Versandkosten) bezogen werden bei : Pro Senectute,
Zentralsekretariat, Postfach, 8027 Zürich
(Tel. 01 2013020).

Im Anschluss an die einzelnen Geschäfte richtet
Stadträin Frau Margrith Colombo ein Grusswort

an die Teilnehmerinnen, womit die
diesjährige Mitgliederversammlung ihren offiziellen

Abschluss findet. Bei einem gemeinsamen
Mittagessen im Restaurant Schwanen bleibt
genügend Zeit für einen Gedankenaustausch.

Der Berufsverband der Hauswirtschaftlichen
Betriebsleiterinnen/-leiter ist ein Zusammen-
schluss von hauswirtschaftlichen Führungskräften,

die als Verantwortliche der gesamten
Hauswirtschaft oder von Teilbereichen, in
Heimen, Internatsschulen und Krankenhäusern
usw. tätig sind. Sie sind ebenfalls als Vorsteher/in,

Heimleiter/in betraut mit der Gesamtleitung

unter anderem von Alters- und Kinderheimen.

Die Vielseitigkeit dieses aktiven Berufes
beweist ferner auch die Einsatzmöglichkeit als
Geschäfts- und Betriebsleiter/in in Kantinen,
Personalrestaurants sowie als Tester/in und
Berater/in in Versuchsküchen und Nahrungsmittelindustrie,

in Beratungsstellen von Elektrizi-
täts- und Gaswerken.

«Hilf helfen» - das Plakat zur Rotkreuzsammlung im Mai. Das SRK feiert dieses Jahr sein
125jähriges Bestehen.

Mitgliederversammlung des Schweizerischen Vereins
Hauswirtschaftlicher Betriebsleiterinnen (SVHB)

Mittwoch, 15. Mai 1991, Aula Technikum Rap-
perswil/SG: Die Mitgliederlnnen des SVHB
treffen sich in der Rosenstadt Rapperswil zur
jährlichen Mitgliederversammlung. Unter der
Leitung der Vereinspräsidentin, Frau Kathrin
Moll, werden an dieser 61. Versammlung neben

den ordentlichen Geschäften wie Jahresbericht,
Jahresrechnung auch Neuwahlen in den
Vorstand behandelt. Ein besonderes Traktandum
bildet das «Arbeitsprogramm des SVHB für
1991/92», welches die Schaffung eines klaren
Leitbildes vorsieht, mitberücksichtigend die
Zielvorstellungen, die Erwartungen und
Bedürfnisse der Mitglieder. Die wahrzunehmenden

Aufgaben des Vereins sollen finanziell und
kräftemässig tragbar, die Arbeit lebendig und
durch die Nähe zu den Mitgliedern geprägt sein.

helfen.
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